ID: 52.869
Bearbeiter: Kondert Christian

Das

Logistikhandbuch

fur Lieferanten

Standards fir die Warenanlieferung

zu S.Spitz GmbH

Version: 21
Seite 1 von 42

Ausgabedatum: 17.06.2019
Freigeber: Heimbuchner Giinter



Vorwort

Vorwort

Die Qualitat unserer Produkte hangt nicht zuletzt von der Qualitat unserer Lieferanten ab.
Diese spiegelt sich unter anderem in der Anlieferqualitét der Waren und Materialien wie-
der, weshalb es Spitz ein Anliegen ist, allen Lieferanten die bendtigten Informationen fir
eine konforme Warenanlieferung zur Verfugung zu stellen.

Das vorliegende Dokument enthélt standardisierte Richtlinien fur alle Warenanlieferungen
zu S.Spitz GmbH und dient als Referenz fir die einzuhaltende Anlieferqualitat. Abwei-
chungen dieser vereinbarten Lieferrichtlinien werden seitens Spitz vermerkt und abh&ngig
von dem entstandenen Aufwand dem Lieferant verrechnet.

Bei einer Zusammenarbeit des Lieferanten mit Logistik-Dienstleistern fir die Anlieferung
hat der Lieferant dafiir zu sorgen, dass die notwendigen Standards auch von diesen ein-
gehalten werden.

Mit den vorliegenden Lieferrichtlinien wird aktiv Transparenz in die jeweiligen Anforderun-
gen von Spitz fir verschiedene Bereiche der Warenanlieferung gebracht. Dies erméglicht
es lhnen, unserem Lieferant, gezielte Mal3hahmen zur Verbesserung der Anlieferqualitét
vorzunehmen. Die hieraus resultierende Aufwandsreduktion flhrt wiederum zu einer Op-
timierung der Logistikkosten, die allen Prozessbeteiligten zu Gute kommt.

Fur allgemeine Fragen zum Logistikhandbuch wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

S.Spitz GmbH

Stefanie Rieder

Gmundner Stral3e 27

4800 Attnang-Puchheim

Tel.: +43 (0) 7674/ 616 - 6839
Fax: + 43 (0) 7674 / 860
E-Mail: stefanie.rieder@spitz.at
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Abklrzungsverzeichnis

VY o | R Anlieferung

PA\U | A Automatisch

(o] o [ das heifdt

EDI .. Electronic Data Interchange (elektronischer Datenaustausch)

€ o Euro

evD ..., elektronisches Verwaltungsdokument

GTIN..........ceee Global Trade Item Number (vormals EAN — European Article Number)
| S laut

1 I Meter

MM e, Millimeter

MHD ................ Mindesthaltbarkeitsdatum

N, Nummer

POS. oo, Position

PRP.....cccoeenn. Priméare Packstoffe

ROH ................ Rohstoffe

SSCC ... Serial Shipping Container Code

StVO.........ooees Stral3enverkehrsordnung

TEH................. Transporteinheit

ZB. zum Beispiel
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Wareneingang 1

1 Wareneingang

In diesem Logistikhandbuch hat Spitz die gewlnschten Standards fur die Warenanliefe-
rung festgehalten. Diese grundlegenden Richtlinien gelten fir alle Lieferungen. Fir spezi-
elle Materialien werden zusétzlich eigene Vertrage bzw. Rahmenvereinbarungen mit ge-
nauen Einkaufsspezifikationen abgeschlossen, diese gelten — wenn vorhanden — ergén-
zend.

1.1 Anlieferort

Warenanlieferungen erfolgen an folgende Adresse:

Anlieferadresse: S.Spitz GmbH
Warenubernahme
Gmundner Stral3e 27
4800 Attnang-Puchheim, Osterreich
Tel.-Nr.: +43 (0) 7674 / 616

Von dieser Adresse abweichende Anlieferungen werden im Bedarfsfall ausdrticklich mit-
geteilt.

Der Lieferant erklart sich einverstanden und berechtigt Spitz, dass im Werksgelande je-
derzeit Taschen-, Fuhrerhaus- und Alkoholkontrollen durchgefiihrt werden durfen. Der
Frachtfihrer wird entsprechende Einwilligungen der von ihm eingesetzten Fahrer einho-
len.

1.2 Anlieferzeiten

Die allgemeinen Warenannahmezeiten fir den Standort in Atthang-Puchheim sind

Montag bis Donnerstag, 06:45 - 16:00 Uhr
Freitag, 06:45 — 14:00 Uhr

Anlieferungen aufRerhalb dieser Zeiten sind im Vorfeld abzustimmen und fir den jeweili-
gen Auftrag zu spezifizieren. Spitz behélt sich vor, Anlieferungen zu nicht vereinbarten
Lieferterminen und Lieferzeitfenstern gegebenenfalls abzulehnen.

1.3 Sortiment

Spitz bezieht verschiedene Sortimentsgruppen, wofir teilweise unterschiedliche Anforde-
rungen gelten (z.B. erlaubtes Ladehilfsmittel, Transporttemperatur, etc.). Auf spezifische
Anforderungen wird bei Bedarf in den folgenden Kapiteln bzw. in eigenen Spezifikationen
eingegangen.
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Wareneingang 2

Spitz unterscheidet hauptsachlich zwei Sortimentsgruppen, wobei diese noch weiter un-
terteilt werden kdnnen.
e Verpackungsmaterial
¢ Rohstoffe
o Tiefkihlware
o Tankware
o BIO-Produkte

1.4 Transportmittel

Fur den Transport der Ware ist ein den Anforderungen der Ware entsprechendes Trans-
portmittel zu wahlen.

Spitz akzeptiert keine Warenanlieferungen mit Jumbo-LKW (mit Ausnahme von Dosen-
Lieferungen), da diese fir eine Entladung auf der Rampe zu niedrig sind.

15 Entladung der Ware

Die LKW-Entladung der Ware auf der Rampe erfolgt durch den Fahrer, wobei von der
Warenubernahme geeignete Entlademittel zur Verfugung gestellt werden (Hubwagen).
Die von Spitz beigestellten Flurforderfahrzeuge missen pfleglich behandelt werden und
nur solche Personen zu ihrer Bedienung eingesetzt werden, die die hierfir erforderliche
Berechtigung und Sachkunde haben.

Ebenso ist zu beachten, die Schlissel fir die elektrischen Hubwagen nach Beendigung
der Entladung unverziiglich wieder bei der Warenlibernahme abzugeben. Andernfalls
mussen die Kosten fur einen neuen Schliissel in Rechnung gestellt werden (Vgl. Punkt
9.4 im Anhang).

Bei der Entladung von Schnelldrehern in produktionsnahe Lager wird die Entladung von
Spitz durchgefuhrt. N&here Informationen tber den Entladeort erhélt der Fahrer bei der
Warenubernahme, bei der sich alle ankommenden Fahrer anmelden muissen.

Aus Sicherheitsgriinden gilt fir_die gesamte Dauer des Aufenthaltes am Firmengeléande
von Spitz fur alle Fahrer strikte Warnwestenpflicht und das Tragen von Sicherheits-
schuhen. Am Werksgelande gilt die StVO und ein Tempolimit von 20 km/h.

Das Rauchen am Werksgelande ist strikt verboten, ausgenommen bei den gekenn-
zeichneten Platzen.
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Lieferinformation und Begleitdokumente 3

2 Lieferinformation und Begleitdokumente

Folgende Informationen und Dokumente sind in Bezug auf Warenanlieferungen vom Lie-
ferant ohne Aufforderung an Spitz zu tGbermitteln.

2.1 Stammdaten

Der Lieferant tragt dafiir Sorge, dass alle angeforderten Stammdaten dem Einkauf bei
Spitz zur Verfugung gestellt werden. Anderungen in den Stammdaten des Lieferanten
(z.B. Adresse, etc.) sind unverziiglich zu melden. Anderungen der Artikelstammdaten
(z.B. Lieferzeit, Mengeneinheit je Palette, etc.) miissen vor Anderung bekannt gegeben
und mit Spitz abgestimmt werden.

2.2 Begleitdokumente und deren Ubermittlung

Dieser Abschnitt enthalt Informationen tber notwendige Dokumente, deren Ubermittlung
sowie Uber die jeweils bendtigte Anzahl an Exemplaren fir die Warenanlieferung.

Grundsatzlich kénnen von Spitz alle notwendigen Dokumente verlangt werden, die den
korrekten Prozessablauf (z.B. Einhaltung der Kuhlkette, spezielle Anforderungen fir BIO-
Ware, etc.) dokumentieren. Dies wird im Vorfeld in die Spezifikationen aufgenommen.

2.2.1 BIO-Produkte

Bei der Anlieferung von BIO-Produkten muss auf samtlichen Dokumenten die
BIO-Kontrollstellennummer angefiihrt sein. Des Weiteren ist auf dem Lieferschein die
Plombennummer anzufihren.

2.2.2 Lieferschein/Lieferpapiere

Bei jeder Warenanlieferung ist zwingend ein entsprechender Lieferschein mitzufiihren und
bei der Spitz-Warentbernahme vorzuweisen. Alle Angaben auf den Lieferpapieren
missen mit der zugehdrigen angelieferten Ware Ubereinstimmen.

Der Lieferschein ist in deutscher, alternativ in englischer Sprache auszustellen.

Wenn die Lieferung einer Bestellung auf mehrere LKWs gesplittet wird bzw. werden
muss, so ist je LKW ein Lieferschein beizulegen. Bei Tankzuganlieferung ist der Liefer-
schein in 3-facher Ausfihrung mitzubringen.

Ist seitens Lieferant die Bestatigung des Erhalts der Ware von Spitz auf dem Lieferschein
bzw. Gegenschein gewlnscht, so ist dieses Exemplar bereits bei der Warenanlieferung
mitzubringen.

Version 1.2 . Attnang-Puchheim
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Lieferinformation und Begleitdokumente 4

Bei fehlendem Lieferschein kann die Ware nicht iUbernommen werden, der LKW wird
automatisch nach hinten gereiht bis der Lieferschein nachgereicht wird und der Leistungs-
tarif fur fehlenden Lieferschein kommt zur Anwendung.
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Lieferinformation und Begleitdokumente 5

Unter Einhaltung der gesetzlichen CMR Regelung ist der Sendung zusatzlich ein CMR
Frachtbrief beizulegen (bei Sendungen tber 50 km). Sollten It. Gesetz weitere Dokumente
mitzufiihren sein, so sind diese ebenfalls in geeigneter Form bei der Anlieferung an Spitz
zu Ubergeben.

Als Lieferschein ist der ECR — Standardlieferschein winschenswert (Muster siehe An-
hang, Punkt 9.1). Folgende Daten sind auf dem Lieferschein in jedem Fall anzugeben:

¢ Name und Anschrift des Lieferanten oder Versenders
(inkl. Verweis auf Rechnungssteller, wenn die Abwicklung tber Sublieferanten erfolgt)
e Name und Lieferadresse des Empféngers
e Lieferdatum
e Lieferscheinnummer
e Bestellnummer
e Artikelnummer (GTIN) und Spitz-Artikelnummer
o Genaue Artikelbezeichnung
¢ Menge und Mengeneinheit (genaue Anzahl der Packstlicke)
e Inhalt pro Mengeneinheit bzw. Stiick je Palette
e Gewicht je Artikel
(Brutto/Netto/Tara, wenn nicht in einem extra Wiegeschein angegeben)
e Art + Anzahl der Gebinde bzw. Paletten
e Fur Transporte von kuhl- und tiefkihlpflichtigen Lebensmitteln ist zwingend die Soll-
Transporttemperatur auf den Lieferpapieren/Frachtbrief zu vermerken.

Ist es aufgrund der Ware notwendig, missen auch folgende Daten angefiihrt werden:

e Chargennummer

¢ Mindesthaltbarkeitsdatum je Palette (bei verderblicher Ware)

o Produktionsdatum (bei nicht verderblicher Ware)

e Seriennummer der Leihgebinde (nach Moglichkeit eindeutige Kennzeichnung mit-
tels GRAI — Global Returnable Asset Identifier, Al 8003)

o BIO-Zertifikatnummer (bei BIO-Produkten)

o BIO-Kontrollstellennummer (bei BIO-Produkten)

e Plombennummer (bei BIO-Produkten)

¢ Bei Rohstoffen sind auf allen Papieren inkl. der Rechnung das Ursprungsland und
die Zolltarifnummer anzufuhren.

Die Lieferpapiere mussen des Weiteren alle fir den jeweiligen Lieferanten und/oder Arti-
kel vorgegebenen spezifischen Rechtsvorschriften und/oder Zertifizierungsstandards ent-
halten.
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Lieferinformation und Begleitdokumente 6

Sind nicht alle bendétigten Daten am Lieferschein enthalten, so erhélt der Lieferant zusatz-
lich zu den in Punkt 8.1 genannten Folgen eine entsprechende Beurteilung in der Liefe-
rantenbewertung.

2.2.3 Reinigungszertifikat
Bei Warenanlieferungen in

e Tankziigen,

o Mehrweg-Containern (z.B. Stahl- oder Kunststoffbehalter),

e sowie teilweise fur Sack- bzw. Palettenware
ist ein entsprechendes Reinigungszertifikat mitzufihren und gemeinsam mit den Lieferpa-
pieren bei der Warenlibernahme abzugeben. Als allgemeine Hilfestellung ob ein Reini-
gungszertifikat notwendig ist kann die Spitz-Artikelnummer herangezogen werden.
Beginnt diese mit ROH (Rohstoffe) oder mit PRP (Primare Packstoffe) so wird auch bei
Paletten- bzw. Sackware ein Reinigungszertifikat des Transportmittels bendtigt.

Aus dem Reinigungszertifikat missen folgende Informationen hervorgehen:

¢ Wie wurde gereinigt?
(z.B. mechanisch durch Trockensaugung, mit Blirste, etc.)

e Womit (Reinigungsmittel) wurde gereinigt?

¢ Was wurde alles gereinigt?
(Welche Kammern bei Tankzligen, Reduzierungen/Verschraubungen, Schlauche,
etc.)

¢ Intervalle der Reinigung

¢ Was wurde zuvor transportiert?

Spitz fuhrt regelmafig Kontrollen bei der Anlieferung durch, bei der die Sauberkeit des
Transportmittels gepruft wird. Zu lhrer Information, worauf Spitz hier besonderes Augen-
merk legt, ist im Anhang unter Punkt 9.3 unsere Checkliste zur Transportiiberprifung an-
geflgt.

2.2.4 Wiegeschein

Bei allen Anlieferungen in Tankzuigen ist ein Wiegeschein mitzufiihren. Bei nicht z&hlba-
rer Ware kann entweder ein Wiegeschein tbermittelt werden oder die Brutto- und Netto-
gewichte sind am Lieferschein angefihrt.

Um eventuelle Differenzen zwischen dem vom Lieferant angegebenen Gewicht und dem
von Spitz zu Kontrollzwecken ermittelten Ubernahmegewicht nachvollziehen zu kénnen
muss sowohl Brutto- als auch Netto-Gewicht am Wiegeschein angegeben werden. Ab-
weichungen zum tatsachlichen Gewicht werden reklamiert.

Der Spitz-Wiegeschein wird dazu dem Spediteur Gbermittelt. Bendtigt der Lieferant diese
Informationen muss er sich mit seinem Spediteur in Verbindung setzen.
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Lieferinformation und Begleitdokumente 7

2.2.5 Analysenzertifikat bei Rohstoffen

Bei der Anlieferung von Rohstoffen muss der Lieferant ein Analysenzertifikat ausstellen
und Ubermitteln. Dieses ist bei jeder Lieferung im Vorfeld oder spatestens gemeinsam
mit den Lieferpapieren und der Ware an Spitz zu Gbermitteln.

2.2.6 Elektronisches Verwaltungsdokument (eVD)

Fur die Lieferung von alkoholhaltigen Waren ist die elektronische Ubermittlung eines Ver-
waltungsdokumentes notwendig (elektronisches Verwaltungsdokument). Fur Lieferungen
innerhalb von Osterreich gilt dies bereits, firr Lieferungen innerhalb der EU bzw. aus Dritt-
staaten ab 01.04.2010.

Auf den Lieferpapieren ist zukinftig nur der Verweis auf das elektronische Verwaltungs-
dokument durch die ARC-Nummer erforderlich.

2.2.7 Lieferantenerklarung fir Waren mit Praferenzursprungseigenschaft
Sollte Spitz fur bestimmte Warengruppen eine Lieferantenerklarung zum Nachweis des
Ursprungslandes benétigen, so wird dies gesondert bekannt gegeben.

Die Lieferantenerklarung muss wie in der Verordnung (EG) Nr. 1207/2001 ausgestellt
werden. Details finden Sie unter folgendem Link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2001:165:0001:0012:DE:PDF

2.3 Erstlieferungen von Materialien

Bei Erstanlieferungen sowie bei Anderungen eines bestehenden Materialies benétigt
S.Spitz zur Wareneingangsprufung eine Musterbeilage zur Lieferung.

Z.B. bei Folien gentigen 5-10 Abschnitte einer Folie (z.B. von Beutelfolien), damit nicht die
gesamte Ware geoffnet werden muss.

2.4 Elektronischer Datenaustausch — EDI

Die Einfihrung eines elektronischen Datenaustausches (Electronic Data Interchange -
EDI) mit Lieferanten wird von Spitz angestrebt. Sollte die Unterstitzung der Geschaftsbe-
ziehung mittel EDI gewiinscht sein, so wird Spitz den jeweiligen Lieferanten im Bedarfsfall
gesondert informieren.

Grundsatzlich geht es um die papierlose Ubermittlung von standardisierten Dokumenten,
in einem vordefinierten Format. Beispiele hierfur sind z.B. Bestellungen, Lieferavis oder
Rechnungen.

Die technischen Voraussetzungen und Nachrichtenformate werden in einer eigenen Ver-
einbarung geregelt.

Version 1.2 . Attnang-Puchheim
ID: 52.869 Version: 21 Ausgabedatum: 17.06.2019

Bearbeiter: Kondert Christian Seite 13 von 42 Freigeber: Heimbuchner Giinter


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:165:0001:0012:DE:PDF

Kennzeichnung der Ware 8

3 Kennzeichnung der Ware

Im folgenden Abschnitt werden die Anforderungen beschrieben, welche seitens des Liefe-
ranten fUr die Kennzeichnung der Ware einzuhalten sind. Samtliche Barcodes und Kenn-
zeichnungen haben den Richtlinien von GS1 zu entsprechen. Fur weitere Informationen
siehe GS1 Austria: http://www.gslaustria.at.

Als Qualitatsstandard fir alle Barcodes ist mindestens die Qualitatsklasse 1.5 nach
ISO/IEC 15416 zu erreichen.

Um eine problemlose Zusammenarbeit gewahrleisten zu kénnen, fordern wir Sie als unse-
ren Lieferant auf, uns vorab ein Testetikett zur Verflgung zu stellen. Entspricht dieses
Etikett unseren Anforderungen erhalten Sie unsere schriftliche positive Bestatigung.

Ebenso empfehlen wir lhnen, lhre Etiketten vorab bei GS1 auf die Qualitatsanforderungen
Uberprifen zu lassen.

3.1 Kennzeichnung von Verpackungsmaterial

Grundsatzlich ist jede Sekundarverpackung (Einwegverpackung wie z.B. Kunststoff- oder
Kartonboxen, Papierumverpackungen, Schrumpfpackungen, Rollenkerne, etc.) mit Klar-
text als auch mit einem maschinenlesbaren Code (GS1-128 (EAN 128) oder EAN-13)
auszuzeichnen.

Der Inhalt muss visuell eindeutig ablesbar sein und es muss sich rein visuell eine Verbin-
dung zum Lieferschein herstellen lassen (z.B. durch die Bestellnummer).

Folgende Informationen sollen in Klarschrift angefuhrt werden:
e Spitz-Artikelnummer
e Artikelbezeichnung
¢ Anzahl der enthaltenden Mengeneinheiten
e Chargennummer
e Produktionsdatum (bei nicht verderblicher Ware)
¢ bzw. Mindesthaltbarkeitsdatum (bei verderblicher Ware).
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ABSEMNDER EMPFANGER
Artikelbezeichnung Menge
Verpackungsmaterial - Muster fir Spitz 1.980 Stick
Spitz-Artikelnummer Bestellnummer [ Spitz)
SEP123458 00045438

GTIN MHD

9099999543217 21.05.2012
Chargennummer

Abc123

(01)09099999543217(152120521(102Ac123

Abbildung 1: Beispiellayout fiir Kennzeichnung von Verpackungsmaterial (GS1-128)

Fir den im Etikett enthaltenen Strichcode kann alternativ auch ein EAN13 verwendet
werden, wenn die Auszeichnung mit GS1-128 nicht moglich ist.

Die Abmessungsanforderungen eines GS1-128 Strichcodesymboles:
e min. X-Modul 0,495 mm
e Hohe ohne Klarschriftzeile 32 mm.

Die Abmessungsanforderungen eines EAN-13 Strichcodesymboles (kann alternativ eben-
so verwendet werden):

e Min. X-Modul: 0,495 mm

¢ Hohe mit Klarschriftzeile bei einem X-Modul von 0,495 mm betragt min. 38,9 mm.

Die Auszeichnung hat entsprechend dem GS1-Standard auf zwei Seitenflachen der Ver-
packung zu erfolgen (siehe Abbildung 2) bzw. bei Material wie Folien, Etiketten etc. auf
deren Kern oder Hulse. Direkter Sichtkontakt zu den enthaltenen Produkten ist hilfreich
(z.B. bei Kartonagen die auf der Palette geschlichtet sind wenn ein Stiick erkennbar ist).
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Abbildung 2: Anbringung der Etiketten/Strichcodes auf der Uberverpackung

3.2 Kennzeichnung von Rohstoffen

Grundsatzlich ist jede Sekundarverpackung (Einwegverpackung wie z.B. Kunststoff- oder
Kartonboxen, Kunststoff- oder Blechfasser, Kanister, Big Bag, etc.) mit Klartext als auch
mit einem maschinenlesbaren Code (GS1-128 (EAN 128) oder EAN-13) auszuzeichnen.

Der Inhalt muss visuell eindeutig ablesbar sein und es muss sich rein visuell eine Verbin-
dung zum Lieferschein herstellen lassen (z.B. durch die Bestellnummer).

Folgende Informationen sollen in Klarschrift angefuhrt werden:
e Spitz-Artikelnummer
e Artikelbezeichnung
¢ Mindesthaltbarkeitsdatum
¢ Chargen- oder Lothummer
¢ Nettoinhalt (Stiick oder Gewicht)
e Gefahrenhinweise (wenn bendbtigt)
e Lagerbedingungen bei speziellen Anforderungen
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ABSEMNDER EMPFANGER
Artikelbezeichnung Menge
Rohstoffmuster fir Spitz 25 kg netio
Spitz-Artikelnummer Bestellnummer (Spitz)
ROH 123456 00045436

GTIN MHD

9099999543217 21052012
Chargennummer

Abc123

(01)0%099999543217 (1521

1

052 D3Abec123

Abbildung 3: Beispiellayout flir Kennzeichnung von Rohstoffen (GS1-128)

2 101

Fir den im Etikett enthaltenen Strichcode kann alternativ auch ein EAN13 verwendet
werden, wenn die Auszeichnung mit GS1-128 nicht mdglich ist.

Die Abmessungsanforderungen eines GS1-128 Strichcodesymboles:
e min. X-Modul 0,495 mm
e Hohe ohne Klarschriftzeile 32 mm.

Die Abmessungsanforderungen eines EAN-13 Strichcodesymboles (kann alternativ eben-
so verwendet werden):

e Min. X-Modul: 0,495 mm

e HoOhe mit Klarschriftzeile bei einem X-Modul von 0,495 mm betragt min. 38,9 mm.

3.3 Beschaffenheit der Ware

Die Ware muss folgenden allgemeinen Beschaffenheitsanforderungen entsprechen:

e Die Ware muss in einwandfreiem Zustand sein, d.h. keine Beschadigungen, Ver-
schmutzungen, etc. aufweisen.

o Die Ware muss sortenrein bzw. artikelrein auf ein erlaubtes Ladehilfsmittel geschlich-
tet sein.

e Produkte, bei denen die Gefahr besteht, dass sie wahrend des Transports im
LKW/Bahn oder im Lager herabfallen, missen durch eine entsprechende Transport-
sicherung fixiert werden. (Details siehe Punkt 4.3.4)

Version 1.2 . Attnang-Puchheim
Version: 21 Ausgabedatum: 17.06.2019

Bearbeiter: Kondert Christian Seite 17 von 42 Freigeber: Heimbuchner Giinter



Kennzeichnung der Ware 12

e Alle Kartons auf der Palette miissen dasselbe Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. diesel-
be Chargennummer aufweisen.

Der Lieferant hat entsprechende MalRnahmen zu treffen um die Auslieferung fehlerhafter
Waren zu vermeiden. Entspricht die angelieferte Ware nicht den mit Spitz vereinbarten
Spezifikationen gilt sie als fehlerhaft und es wird wie unter Punkt 7 vorgegangen.

Eine Beschadigung oder Beeintrachtigung der Ware wahrend des Transportes hat
der Fahrer unverzuglich nach Feststellung der Warenibernahme zu melden.

3.4 Temperaturanforderungen

Folgende allgemeine Temperaturanforderungen sind zu beachten. Bei Bedarf werden von
Spitz bei einzelnen Sortimentsgruppen bzw. bei bestimmten Artikeln zusatzliche Spezifi-
kationen bekannt gegeben.

3.4.1 Einhaltung der Transporttemperatur

Die Transporte sind so durchzufiihren, dass die transportierten Waren, insbesondere Le-
bensmittel bzw. Rohstoffe, konstant auf einer geeigneten Temperatur gehalten werden.
Um alle Sortimentsgruppen (auch Nicht-Lebensmittel) vor Frost-, Kalte-, Hitze-, Trock-
nungs- oder sonstigen Klimaschéden zu schitzen ist generell auf eine dem transportier-
ten Gut sowie der Transportdauer angemessenen Temperierung (ggf. Heizung wéahrend
der Wintermonate) und ggf. Abdeckung des Ladegutes zu achten.

Tiefkuhl- und kuhlpflichtige Waren sind in getrennten Transporteinheiten (mindestens z.B.
durch Trennwand) zu transportieren. Die jeweils aktuellen lebensmittelrechtlichen Anfor-
derungen missen wahrend des gesamten Transportvorganges inklusive Verladung, Ent-
ladung und eventueller Umladung eingehalten werden.

Der Lieferant Gbernimmt bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Temperatur die Haftung
fur alle Folgeschaden. Fir den Transport von sensiblen und leicht verderblichen Lebens-
mitteln/Rohstoffen ist wahrend des Transportes ggf. Dauerkiihlung zu verwenden, um die
Temperaturschwankungen so gering wie méglich zu halten.

3.4.2 Nachweis der Transporttemperatur

Da die Einhaltung der Kihlkette ein entscheidender Faktor fiir die Sicherheit und Haltbar-
keit von Lebensmitteln ist, muss diese liickenlos nachvollziehbar sein. Eine Aufzeich-
nung der Transporttemperatur ist daher unerldsslich und muss bei der Anlieferung
nachgewiesen werden kdnnen.

Werden die Temperaturanforderungen wahrend des Transportes bzw. bei Anlieferung
nicht erfullt oder kann die Einhaltung nicht korrekt nachgewiesen werden, so muss die
Ware von Spitz zurtickgewiesen werden.
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3.5 Ruckverfolgbarkeit

Die geltenden rechtlichen Mindestanforderungen zur Ruckverfolgbarkeit sind einzuhalten.

Zur einfacheren ldentifizierung von Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen im Rahmen
von Ruckholaktionen missen auf jeden Fall

e die genaue Artikelbezeichnung,

e die Artikelnummer (GTIN) des Artikels bzw. des Materiales,

e Chargennummer der enthaltenen Artikel

e und das Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. das Herstelldatum

auf jeder Uberverpackung angegeben werden und von auRen auf der Palette fur jedes
Kolli lesbar sein.

Ist diese Voraussetzung nicht erfillt, wird bei einer Rickholaktion in jedem Fall der ge-
samte Bestand von S.Spitz GmbH retourniert.

3.6 Restlaufzeit

Wird eine bestimmte Restlaufzeit bei Rohstoffen oder leicht verderblicher Ware verein-
bart, so ist diese zwingend einzuhalten. Unter Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen
Anlieferungstag und Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatum der Ware zu verstehen.

Die vereinbarte Restlaufzeit wird in die Artikel-Spezifikationen von Spitz aufgenommen.
Im Fall von Unterschreitungen der vereinbarten Restlaufzeit behélt sich Spitz vor, die Wa-
re zuriickzuweisen.

Spitz behalt sich vor, die durch eine Ablehnung entstandenen Kosten an den Lieferanten
zu verrechnen. (Siehe dazu auch Punkt 7 des Logistikhandbuches.)

3.7 Allgemeine Hygiene und Sauberkeit

Lieferfahrzeuge und Behalter fir den Transport von Lebensmitteln missen leicht zu reini-
gen und sauber sein. Lebensmittel missen so transportiert werden, dass eine nachteilige
Beeinflussung ausgeschlossen ist. Lebensmittel sind — falls erforderlich — von anderen
Waren (Lebensmittel und Nicht-Lebensmittel), die in derselben Transporteinheit befordert
werden, so zu trennen (z.B. durch Verpackung), dass eine gegenseitige nachteilige Be-
einflussung ausgeschlossen ist.

3.8 Schédlinge und Schadlingsbekdmpfung

Der Lieferant hat geeignete Mal3nahmen vorzusehen um das Zusammentreffen der Ware
mit Schadlingen zu verhindern. Werden nachweislich Schadlinge mit der Ware oder der
Lieferung eines Lieferanten an Spitz Ubertragen, so haftet der Lieferant fiir sdmtliche Fol-
gekosten bei Spitz und dessen Kunden.

Spitz kann im Anlassfall einen Schadlingsmal3nahmenplan des Lieferanten anfordern.
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4 Ladehilfsmittel

Der folgende Abschnitt enthalt Angaben Uber mégliche Ladehilfsmittel, welche flr Waren-
anlieferungen verwendet werden dirfen, sowie Uber deren geforderte Qualitdt und Be-
schaffenheit.

4.1 Mogliche Ladehilfsmittel zur Warenanlieferung

Fur Warenanlieferungen dirfen alle gangigen Ladehilfsmittel verwendet werden, sofern
nicht bei Vertragsabschluss mit Spitz ein bestimmtes Ladehilfsmittel spezifiziert wurde. In
diesem Fall ist die Spezifikation fur die Gebinde und Ladehilfsmittel fir jede Warenanliefe-
rung zwingend.

Fur Rohstoffe, gekennzeichnet mit der Spitz-Artikelnummer ROH, bendétigen wir die An-
lieferung auf Kunststoffpaletten (z.B. H1-Palette).

Nachfolgend sind die moglichen Ladehilfsmittel mit ihren Grund-Abmessungen aufgelistet.

Ladehilfsmittel Grundabmessung

Euro—PgIette bzw. 800 mm x 1.200 mm
Euro-Gitterbox

Industriepalette 1.000 mm x 1.200 mm
z.B. H1-Palette (im Euroformat, als Halb- oder Viertelpalette)
Kunststoffpalette z.B. fur Dosen, mit oder ohne Metallrahmen (1.180 mm x
1.250 mm)

B1208A mit 800 x 1.200 mm

CHEP-Paletten B1210A mit 1.000 x 1.200 mm

Gitterbox 1.240 mm x 835 mm

800 mm x 1.200 mm
1.000 mm x 1.200 mm

Einwegpalette

Tabelle 1: Mogliche Ladehilfsmittel fir die Warenanlieferung zu S.Spitz GmbH

Bei der Anlieferung auf Einwegpaletten ist zu beachten, dass die Hohe des Gabelfrei-
raumes mindestens 10 cm betragen muss, da sonst die Entladung mit Hubwagen nicht
maglich ist.
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4.2 Palettenqualitat

Am Wareneingang wird eine visuelle Kontrolle der Paletten durchgefihrt. Sollten fehler-
hafte oder extrem verschmutzte Paletten geliefert werden und die darauf befindliche Ware
darunter leiden behélt sich Spitz vor, die jeweilige Palette inkl. Ware an den Lieferanten
sofort zu retournieren. Ist die auf der beschadigten Palette befindliche Ware in Ordnung,
kann die Ware zwar akzeptiert werden, es erfolgt jedoch kein Palettentausch fur die An-
zahl der betroffenen Paletten.

Fur die von Spitz akzeptierte Qualitdt der Paletten gelten die Tauschkriterien von EPAL
fur Euro-Paletten (siehe auch Punkt 9.2 im Anhang).

CD (Tschechien) und MAV (Ungarn)-Paletten mit Produktionsdatum ab Janner 2006 ohne
Palettenspange im Mittelklotz werden nicht ibernommen. Ebenso werden PKP-Paletten
(Polen) nicht tbernommen, da sie nicht im Euro-Pool vertreten sind (gilt fir Produktions-
datum ab dem 01.05.2004).

In Abbildung 4 ist eine tauschfahige EUR Palette dargestellt.

Abbildung 4: Tauschféhige Euro-Palette

Weist eine Palette einen oder mehrere der folgenden Schaden auf, wird die Palette von
Spitz nicht akzeptiert bzw. nicht getauscht (siehe auch Abbildung 5).

Paletten werden nicht getauscht, wenn:

e ein Boden- oder Deckrandbrett so abgesplittert oder angebrochen ist, dass ein
Nagel- oder Schraubenschaft sichtbar ist,

¢ nicht mindestens ein Identifikationszeichen (EUR- oder Poolhalterzeichen) der Pa-
lette vorhanden und lesbar ist,

e ein Brett fehlt oder gebrochen ist,

e ein Klotz fehlt, so gesplittert oder zerbrochen ist, dass die Vernagelung oder Ver-
schraubung sichtbar ist,

e der Allgemeinzustand so schlecht ist, dass die Tragfahigkeit nicht mehr gewahr-
leistet ist (morsch und faul, starke Absplitterungen) oder Ladeguter verunreinigt
oder beschadigt werden kénnen,
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e offensichtlich unzuléssige Bauteile verwendet worden sind (z.B. zu diinne Bretter,
zu schmale Klotze, etc.).

Abbildung 5: Nicht tauschfahige Palette

Fur einen reibungslos funktionierenden Palettentausch sind Informationen Uber die Anzahl
und die Art der Paletten (Euro, Din, H1, etc.) direkt auf den Lieferpapieren anzufiihren.

4.3 Anforderungen an das Transportgut

Nachfolgend sind die Anforderungen von Spitz an das Transportgut zusammengefasst.
Informationen Uber die Auszeichnung der Ladehilfsmittel sind unter Punkt 5 zusammenge-
fasst.

4.3.1 Gewicht
Das Gesamtgewicht einer Palette darf maximal 1.000 kg betragen. Anderungen sind nur
bei vorheriger Absprache und mit Zustimmung seitens Spitz mdglich.

4.3.2 Hobhe
Standardmalfiig sind folgende Hohen der Transporteinheit (inkl. Palette) fir die Anliefe-

rung zu Spitz moglich:
Maogliche Héhen

1.650 mm
2.300 mm

Tabelle 2: Mégliche Anlieferhthen

Eine Ausnahme fir diese Hohen stellen Dosenanlieferungen dar.

Die jeweilige Palettenhdhe ist je Artikel gemeinsam mit Spitz im Vorfeld abzustimmen.
Dabei ist die optimale Balance zwischen Raumausnutzung auf dem LKW bzw. im Lager
von Spitz und der Reichweite des Artikels zu suchen. Die vereinbarte HOhe ist fur die ge-
samte Dauer der Geschéftsbeziehung einzuhalten und darf ohne vorherige Zustimmung
von Spitz nicht verandert werden.
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Paletten, die die oben angefiihrten Mal3e ohne vorherige Abstimmung mit Spitz Uber-
schreiten werden nicht akzeptiert.

Das Stapeln von Paletten ist zulassig, wenn die auf der unteren Palette befindliche Ware
dies ohne Schaden zu erleiden zuldsst. Um das Stapeln zu ermdglichen, missen die Wa-
ren die gleiche Hohe haben und einen geraden Abschluss aufweisen (z.B. keine unter-
schiedlich hohen Fasser fiir Rohstoffe).

4.3.3 Erlaubter Uberstand
Eine Schlichtung Uber den Grundriss der Transporteinheit hinaus ist zu vermeiden.
Fur einen Palettentberstand der durch den Transport verursacht wurde, ist eine
Toleranzgrenze sowohl in _der Lange als auch in der Breite von maximal 4 cm GESAMT
festgelegt. Wird diese Toleranzgrenze Uberschritten, bereitet die Transporteinheit
Probleme bei der Einlagerung.

Wird der Grundriss Uber die festgelegte Toleranzgrenze hinaus Uberschritten liegt es im
Ermessen von Spitz, ob die Palette ibernommen wird. Spitz behélt sich vor, die durch
eine Ablehnung bzw. durch die Palettenumschlichtung entstandenen Kosten an den Liefe-
ranten zu verrechnen. (Siehe dazu auch Abschnitt 24.)

Vor dem Transport: Nach dem Transport:

+0cm +0cm max. + 4 cm in Summe

Abfahrend Ankommend

Abbildung 6: Palettenschlichtung und maximaler Uberstand

4.3.4 Transportsicherung

Um eine sichere Zustellung zu gewahrleisten und die Gefahr von Transportschaden zu
minimieren, missen alle vom Lieferanten zum Versand gebrachten Sendungen, den
rechtlichen Grundlagen entsprechend, transportsicher und zugriffsicher verpackt sein.
Die Transportsicherung hat zudem ein Verschieben der Ladung zu verhindern.
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5 Kennzeichnung von Transporteinheiten

Fur die Kennzeichnung der Transporteinheit (z.B. Palette oder Mehrweg-Transport-
verpackung) gelten folgende Auszeichnungsvorschriften.

Es ist jede Versandeinheit mit einer Transportetikette, welche dem GS1/ECR Stan-
dard entspricht zu kennzeichnen. Als Hilfestellung stellen wir (bzw. GS1) Ihnen bei Bedarf
gerne das GS1/ECR Dokument fiir die Gestaltung von Transportetiketten zur Verfigung.

Der Andruck der Daten auf der Transportetikette hat in Klartext und in Form eines
GS1-128 (EAN-128) Strichcodes zu erfolgen.

5.1 Inhalte und Layout des Transportetiketts

Fur die Kennzeichnung kommen ausschlief3lich SSCC (Serial Shipping Container Code)
zum Einsatz. Der SSCC (strichcodiert im GS1-128 Code) ist ein internationaler Auszeich-
nungsstandard, der die Transporteinheit weltweit eindeutig identifiziert. Der Strichcode ist
modular aufgebaut, wobei standardisierte Application Identifier (Al) zur Anwendungsiden-
tifikation zum Einsatz kommen.

Folgende Inhalte sind flr Spitz am Transportetikett, auch aus Griinden der Rickverfolg-
barkeit, wichtig und unbedingt anzubringen:
e Serial Shipping Container Code (SSCC)
e GTIN des Artikels/des Produktionsmateriales
e Charge des Artikels/des Produktionsmateriales
e Menge
¢ Datumsangaben
o Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bei verderblicher Ware (Rohstoffe)
o Produktionsdatum bei nicht verderblicher Ware (Verpackungsmaterial)
o Mdglicherweise zusatzliche Angaben im Falle von mengenvariabler Ware
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Folgende Al kénnen zum Einsatz kommen:

Al Inhalt Kurzbezeichnung
00 Serial Shipping Container Code SSCC
01 Global Trade Item Number (der Transporteinheit) GTIN
02 GTIN—Nummer_der _Handelselnhelten enthalten in CONTENT
der Transporteinheit
10 Losnummer / Chargennummer BATCH/LOT
11 Herstellungsdatum (JJMMTT) PROD DATE
. : BEST BEFORE or
15 Mindesthaltbarkeitsdatum (JJIMMTT) SELL BY
Menge der Handelseinheiten enthalten in der
37 Transporteinheit COUNT
COUNTRY - INITIAL
422 Ursprungsland der Ware PROCESS
Nettogewicht in Kilogramm
*
310n (fur mengenvariable Einheiten) NET WEIGHT (kg)

Tabelle 3: Al im SSCC fiur Spitz

* ,n“ gibt die Anzahl der Nachkommastellen an.

Welche Informationen bendtigt werden hangt von der Ware auf der Transporteinheit ab.
Informationen zur Verkettung der jeweiligen Al (= zur gemeinsamen Verwendung inner-
halb eines SSCC) kénnen dem Download-Dokument: ,Application Identifier - Verkettung®
auf www.gslaustria.at enthommen werden.

GS1 definiert die Qualitatsaspekte, wie z.B. die Lesbarkeit (Proportionen, Vergré3erungs-
faktoren, Prifzifferberechnung etc.) des Strichcodes. Als Mindestanforderung fir die Qua-

litat gilt 1.5.

Sind alle notwendigen Daten am Etikett enthalten, so obliegt die Layout-Gestaltung dem
Lieferanten. Nachfolgend ist dennoch ein ,Wunsch-Layout* seitens Spitz dargestellt, wel-

ches Orientierung bei der Gestaltung bieten kann.
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Kennzeichnung von Transporteinheiten 20

Als Minimalanforderung gilt der GS1 Layout-Grundsatz:

Oben: Freitextteil
Mitte: Klarschriftteil
Unten: Strichcodeteil

o Der Freitextteil sollte fur Absender, Empfanger, Artikelbezeichnung und die
Spitz-Artikelnummer verwendet werden.
Die letzten drei Ziffern des SSCC in Klarschrift missen zur besseren Lesbar-
keit in grof3erer Schrift auf dem Etikett im Freitextteil angezeigt sein.
Generell gilt, alle zusatzlichen Informationen, welche nicht in den Strichcodes ent-
halten sind, sind hier anzufiihren.

e Der Klartextteil besteht aus der visuell lesbaren Darstellung der GS1 Daten, die in
den Strichcodes dargestellt sind.

e Der Strichcodeteil hat je nach Zusammenstellung der Versandeinheit (Rohstoff,
Verpackungsmaterial, etc.) die geforderten Informationen in Form von GS1-128
Strichcode-Symbol(en) zu enthalten.

Abmessungsanforderungen der Strichcodesymbole: min. X-Modul 0,495 mm, H6-
he ohne Klarschriftzeile 32 mm.
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Kennzeichnung von Transporteinheiten 21

ABSEMNDER EMPFANGER

» Freitextteil
ARTIKELEEZEICHMUMNG

SPITZ — ARTIKELNUMMER 013 - Die letzten 3

~ — Ziffern des SSCC
SSCC
390123451234502013
Artikelnummer Menge )
9012345057879 160 > Klartextteil
Chargennummer MHD
887622 21.04.2008

e

(0209012345057 530 21(3710140

8

(00)>390123451234502013¢10)887622

Abbildung 7: Beispiellayout eines Transportetikettes

Um eine problemlose Zusammenarbeit gewahrleisten zu kénnen, fordern wir Sie als unse-
ren Lieferant auf, uns vorab ein Testetikett zur Verfligung zu stellen. Entspricht dieses
Etikett unseren Anforderungen erhalten Sie unsere schriftliche positive Bestatigung.

Ebenso empfehlen wir Ihnen, lhre Etiketten vorab bei GS1 auf die Qualitdtsanforderungen
Uberprifen zu lassen.
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Kennzeichnung von Transporteinheiten 22

5.2 Platzierung des Transportetiketts

Die Ladehilfsmittel missen mit je einer Etikette mindestens auf einer Langs- und einer
Schmalseite ausgezeichnet sein. Dies erhéht die Leserate. (Siehe Abbildung 8.)
Im Idealfall ist jede Palette auf vier Seiten mit der Transportetikette versehen.

\\\\\'MWn

Abbildung 8: Anbringung von mindestens zwei Transportetiketten

Bei einer Ladehdhe von > 1 m mussen die SSCC in einer Hohe zwischen 400 mm und
800 mm Uber der Standflache angebracht werden. Bei einer H6he von < 1 m sind die
Strichcodesymbole so hoch wie méglich, jedoch nicht hdher als 800 mm von der Grund-
flache anzubringen.

Der Strichcode darf nicht ndher als 50 mm an der vertikalen Kante angebracht werden.

| |
I I
I I
| [
I P
1
|
I I
[ ) N I 1 —
+ — 1 —
:— p—
b — | D
<500 mm I I
(32 | - ——-
' J
:|| =
I_ h
| —— ] ____ f—
b —— S
ke I -|r I
400 | |
(16" I o i
v | L LI
T T
| |
| |
—_— —_—

| =» 50 mm |
Abbildung 9: Platzierung der Transportetikette

Bei Aufsetzgittern, Gitterboxen, etc. bei denen das Etikett nicht angeklebt werden kann
sind spezielle Etikettenhalter zu montieren.
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Tauschgebindeabwicklung 23

6 Tauschgebindeabwicklung

Mehrwegtransportgebinde werden bei Spitz folgendem Ablauf entsprechend getauscht.

6.1 Tauschverfahren von Mehrwegtransportgebinden

Grundsatzlich erfolgt die Abwicklung von Paletten mittels tblichem Tauschverfahren Zug
um Zug, d.h. fur die Anzahl der gelieferten Paletten bekommt der Lieferant dieselbe Men-
ge Tauschpaletten wieder retour. Getauscht werden unten aufgelistete Paletten bzw. Ge-
binde in normal gebrauchs- und verkehrsfahigem Zustand. Nicht tauschfahige Paletten
sind vom Tausch ausgeschlossen.

Kann der Tausch nicht Zug um Zug erfolgen, wie bei speziellen Tauschgebinden (z.B.
Container, Fasser, etc.) wird ein geeigneter Termin fir die Abholung der Leergebinde ver-

einbart und ein sogenanntes ,Palettenkonto® von Spitz gefuhrt.

Verweigert der Fahrer den Tausch Paletten Zug um Zug, so verfallen die Anspriiche auf
die jeweilige Anzahl der Paletten.

Spitz tauscht aktuell folgende Paletten bzw. Gebinde:

e Europaletten o DIN-Paletten

¢ Kunststoffpaletten e Industriepaletten
e Paletteneinlagen aus Kunststoff/Pappe/Holz e Container

e Kanister e Gitterboxen

e Oktabiner e Fasser

e Kartons ¢ Ballons

e Pool-Steigen o Tray

Werden andere Transportgebinde vom Lieferant gewiinscht, muss dies im Vorfeld speziell
vereinbart werden. Ebenso muss das Tauschverfahren im Vorfeld zwischen Spitz und
Lieferant abgeklart werden.

6.2 Palettenqualitat fir den Tausch

Paletten, die getauscht werden sollen, missen den Anforderungen an die Palettenqualitat
in Punkt 4.2 entsprechen. Andernfalls wird kein Tausch durchgefihrt.

6.3 Mietsystem — CHEP Paletten

Spitz akzeptiert fur die Anlieferung von Waren auch CHEP-Paletten. In dieser Mietsys-
temvariante ist kein Palettentausch vorgesehen. Die leeren Paletten werden von Fréch-
tern der Fa. Chep abgeholt.
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7 Ablehnung der Ware und Reklamation

Spitz behalt sich vor, nicht ordnungsgemale Ware abzulehnen. Nachfolgend sind die
Warenablehnungsgriinde zusammengefasst sowie der Ablauf von Reklamationen be-

schrieben.

Treten bei der Anlieferung Qualitatsmangel auf, welche unter Punkt 8.1 beschrieben sind,
so wird die Ware Ubernommen und der verursachende Lieferant entsprechend belastet.

7.1 Warenablehnungsgrinde

In folgender Ubersicht sind exemplarisch die Warenablehnungsgriinde aufgelistet, wobei
die Aufstellung keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erhebt. Im Anlassfall liegt die Ent-
scheidung immer bei Spitz ob die Ware bernommen werden kann.

Qualitdtsmangel bei Anlieferung MalRnahme

Negative Abweichungen der Palette
und/oder der Ware,

wie z.B. beschadigte Ware, Verschmut-
zung, Geruch, Schadlinge/Ungeziefer
oder Spuren von Schadlingen, Abwei-
chung der allgemeinen Hygiene und
Sauberkeit

e Ablehnung der Ware

Warenanlieferungen auf3erhalb der An-
lieferzeiten, ohne vorherige Absprache
mit Spitz

Ablehnung der Ware
Im Kulanzfall kann Spitz soweit Uber-
haupt mdglich die Ware annehmen

Anlieferung von unterschiedlichen
Chargennummern je Palette

Ablehnung der Ware

Der fur die Ware vorgeschriebene Tem-
peraturbereich wurde nicht eingehalten

Ablehnung der Ware

Unterschreitung der vereinbarten
Restlaufzeit

Ablehnung der Ware

Mogliche Alternative:

nur nach Absprache und ausdrticklicher
Erlaubnis seitens Spitz kann die Ware
dennoch Uibernommen werden, wenn
eine zeitnahe Verwendung von Spitz
geplant ist. Es gelten die Ausfiihrungen
zu Mangel Stufe 2 (siehe Abschnitt 7.2)

Die Ware entspricht nicht der geforder-
ten Qualitat und Beschaffenheit

(auch z.B. verursacht aufgrund von feh-
lerhaften Ladehilfsmitteln)

Ablehnung der Ware

Mdogliche Alternative:

zeitnahe Behebung des Mangels durch
und auf Kosten des Lieferanten
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Fehlende, mangelhafte oder falsche
Kennzeichnung der Ware bzw. der

Ablehnung der Ware
Mdgliche Alternativen:

Transporteinheit 1.) Nach Absprache mit Spitz zeitnahe
Behebung des Mangels durch den Lie-
feranten und auf Kosten des Lieferan-
ten (z.B. nachetikettieren, umpacken,
Ubermitteln fehlender bzw. korrigierter
Unterlagen, etc.)

2.) Spitz behebt den Mangel selbst-
standig und verrechnet den vereinbar-
ten Leistungstarif (siehe Abschnitt 8).
Ablehnung der Ware

Mdogliche Alternative:

Es werden unverziglich die fehlenden
bzw. korrigierten Papiere und/oder Zer-
tifikate Ubermittelt.

Der jeweilige Leistungstarif kommt zur
Verrechnung (siehe Abschnitt 8).

Fehlende Lieferdokumente .
(z.B. Lieferschein, Reinigungszertifikat, .
etc.) oder fehlende gesetzliche Vorga-

ben auf den Lieferpapieren

Die vereinbarten Abmessungen e Ablehnung der Ware
(Hohe, Uberstand, etc.) werden (iber- Der jeweilige Leistungstarif kommt zur
schritten Verrechnung (siehe Abschnitt 8).

Eine Drittpartei macht Rechte an der fir
Spitz angelieferten Ware geltend.
(AGBs)

Ablehnung der Ware

Tabelle 4: Warenablehnungsgriinde

Ob die Ware aufgrund eines in Tabelle 4 genannten Grundes abgelehnt wird oder eine
magliche Alternative zum Einsatz kommt wird von Spitz nach Ricksprache mit dem Liefe-
ranten entschieden.

7.2 Abwicklung von Reklamationen

Mengen- und offene Qualitditsmangel bei lUbernommener Ware (durch lbliche Warenein-
gangskontrolle feststellbare Mangel) werden innerhalb einiger Werktage nach Anlieferung
dem Lieferant schriftlich mitgeteilt.

Wird die Ware von Spitz ganz oder teilweise abgelehnt bzw. bei Bekanntwerden des
Mangels reklamiert (z.B. bei aseptischen Rohstoffen, welche erst kurz vor Produktion ge-
testet werden kdnnen) ist wie folgt vorzugehen.

Spitz klassifiziert Mangel nach folgenden Stufen:
1) Ware nicht verwendbar
2) Ware bedingt verwendbar — Ersatzleistung oder Preisabschlag
3) Ware bedingt verwendbar — Information an Lieferant
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Ablehnung der Ware und Reklamation 26

Abhangig vom jeweiligen Mangel werden unterschiedliche Malinahmen bei der Reklama-
tionsbearbeitung gesetzt.

Punkt 1, die angelieferte Ware ist nicht fur die Produktion verwendbar, ist der schwerste
Reklamationsgrund und wird umgehend bei Bekanntwerden beim jeweiligen Lieferant
reklamiert. Dieser hat so schnell wie mdglich, spatestens aber am nachsten Werktag, eine
Stellungnahme mit ersten Schritten in diesem Fall und der weiteren Vorgehensweise an
Spitz zu kommunizieren. Es wird entschieden, ob die Ware zu Lasten des Lieferanten
zuriick transportiert oder vernichtet wird, sowie ein schnellstméglicher Termin fir eine
Ersatzlieferung vereinbart. Der Lieferant hat seine gesetzten Mal3nahmen zur zukinftigen
Vermeidung ahnlich gearteter Reklamationen an Spitz zu Ubermitteln.

Zusatzlich verrechnet Spitz fur Reklamationen von nicht verwendbarer Ware eine Pau-
schale von € 120 fur den entstandenen Administrations- und Handlingsaufwand. Dies gilt
unabhangig von eventuellen Schadenersatzanspriichen.

Fur Reklamationen, bei denen die Ware bedingt verwendbar ist, gibt es wiederum abhén-
gig von der Schwere des Mangels zwei Mdglichkeiten.

Entweder, der Lieferant tragt die durch seinen Fehler entstandenen Mehrkosten im Pro-
zessablauf bei Spitz (z.B. durch notwendiges manuelles Eingreifen in den Produktions-
oder Logistikablauf) oder es wird im Sinne einer Preisreklamation ein Preisabschlag ver-
einbart (z.B. bei optischen Mangeln eines Etiketts, etc.). Die Hohe des Preisabschlages
wird im Anlassfall individuell festgelegt. Die Reaktionszeit des Lieferanten flir eine erste
Stellungnahme gilt identisch wie bei Punkt 1.

In Reklamationskategorie 3 fallen Informationen an Lieferanten Uber nicht einwandfreie
Ware, welche aber in der Produktion verwendet werden kann. Hierunter sind z.B. gering-
flgige Abweichungen der Druckstarke einzelner Buchstaben bei Etiketten, etc. zu verste-
hen, wobei die Entscheidung ob die Ware verwendet werden kann von Spitz geklart wird.
Ein Kommentar des Lieferanten ist auch fur diese Informationen binnen 2 Werktagen zu
erstellen.

Im Falle einer Reklamation oder Warenablehnung haftet der Lieferant auch fiir die ent-
standenen Folgeschaden und -kosten, wie z.B. Logistikkosten, administrative Bearbei-
tungsgebihren, Vernichtungskosten, etc. Diese werden im Anlassfall berechnet.

Weitere rechtliche Informationen sind den ,Allgemeinen Geschéfts- und Auftragsbedin-
gungen® der Firma Spitz zu entnehmen.
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8 Leistungstarife

Um die im Vorfeld angesprochene Transparenz bestmdglich gewahrleisten zu kénnen,
werden nachfolgend die bei Warenanlieferungen zu Spitz geltenden Leistungstarife bei
auftretenden Qualitatsmangeln aufgelistet und beschrieben.

8.1 Qualitatsmangel bei der Anlieferung

Nachfolgend sind kostenpflichtige Kriterien, unterteilt nach Fehlergruppen, mit moglichen
Qualitatsmangeln aufgelistet.

Abhangig von dem Auswirkungsgrad und dem Aufwand welcher durch den Qualitatsman-
gel entsteht, wurden die €-Betrage festgelegt. Diese €-Betrage sind ebenso wie eine de-
taillierte Beschreibung der Qualitatsmangel unter Punkt 9.4 im Anhang nachzulesen.

8.1.1 Lieferdokumente und Stammdaten
Zur Fehlergruppe der Lieferdokumente und Stammdaten werden folgende Qualitdtsman-
gel zugeordnet:

o Lieferschein fehlt

¢ Fehlende/falsche Information/en auf dem Lieferschein
e Begleitdokument zur Warenanlieferung fehlt

e Logistikstammdaten sind falsch

8.1.2 Ladehilfsmittel/Palette
Zur Fehlergruppe der Ladehilfsmittel, wozu die Palettenform, der Palettentyp und die Pa-
lettensicherung gehdoren, zahlen folgende Qualitdtsméangel:

e Dimensionsfehler

o Defekte Palette ersetzen

¢ Transporteinheit umstapeln

e Falscher Palettentyp

e Verunreinigte Palette

e Folie um Palettenklotz gewickelt
¢ Folienschwanze
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8.1.3 Transportetikett bzw. Strichcode
Zur Fehlergruppe des Transportetiketts bzw. der Strichcodes zahlen folgende Qualitats-
mangel:

o Etikett fehlt

e Etikett unter Folie

o Etikett falsch positioniert

e Etikett nur auf einer Seite angebracht

e Fehlende Daten auf dem Etikett

o Etikett vertauscht bzw. falsch (Datenfehler)

e Barcode nicht lesbar

e Barcodequalitat <1,5 nach ISO/IEC 15416

e Fehlerhafte Abmessungen

e Verwendung der falschen Application Identifier

8.2 Auswertung und Verrechnung

Die jeweiligen Qualitatsméngel werden von Spitz wie unter Punkt 8.1 aufgelistet vermerkt
und auf Monatsbasis verrechnet, wobei die durch einen bzw. mehrere Qualitatsmangel
entstandenen Kosten aufsummiert werden.

Der Lieferant erhalt einmal im Monat eine Sammelrechnung, auf die er binnen finf Werk-
tagen reagieren kann.

Da Spitz um gréRtmdgliche Transparenz bemiiht ist, werden dem Lieferant die Details fir
die Zusammensetzung der Rechnung ebenfalls bekannt gegeben. Auf diese Weise erhalt
der Lieferant automatisch Riickmeldung lber Verbesserungspotenzial in der Warenanlie-
ferung.
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9 Anhang

9.1 ECR-Empfehlung fur Lieferschein

Firmenlogo e
i 14 18 > A ‘g @(des Lieferanten bzw. Versenders)

@ (des Lieferanten bzw. Versenders)

@ Warenempfénger:

Lieferschein

@}_Aaggradreage:

©

Versender bzw. Lieferanc:

@ Rundennummer : Seite(n):
Lieferbedingungen: Lieferdacum
@Abladc—steile: @ thrzeit
(3) Lieferscheinnummer: Datum:
-ellaummer: Sestell~
e @ dacum:
(11) Bestell- u, Lieferscheinnummerncode:
Pos| Menge J ME I Inhalt/ME I Artikelbezeichnung EAN der Menge freies Feld

& ® ©® @ | @ - @

(24) freies Textfeld:

tademittel (Art und Menge): @ Volumen: @ Bruttogewicht:

Ware vollstédndig (bernommen: Datum:

Stampiglie und Unterschrift

Abbildung 10: ECR-Empfehlung fir einen Lieferschein
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\

9.2 Tauschkriterien im Europdaischen Paletten-Pool fir Euro-Paletten

Tauschkriterien im Europaischen Paletten-Pool EUROPEAN PALLET ASSOCIATION §%
fiir EURO-Paletten S~
Nicht tauschbare Paletten g

So sieht eine tauschbare
EURO-Palette
80 x 120 cm aus.

Merkmale:

Beim Tausch wird
gefordert, daf} die
Paletten den Tauschkriterien
entsprechen.

Die Markierung

rechts sowie die Zeichen
einer Bahn links fehlen.

Ein Boden- oder Deckrand-
brett ist so abgesplittert, daf?
mehr als ein Nagel- oder

Schraubenschalt sichtbar ist. Fin Brett ist quer oder

schrag gebrochen.

Weitere Merkmale:
Schlechter Allgemeinzustand

m Die Tragfahigkeit ist nicht mehr gewahrleistet
(morsch und faul, starke Absphtterungen).

Ein Klotz fehlt oder 1st so m Starke Absplitterungen sind an mehreren Klétzen vorhanden.,

gesaﬂher;v»di;‘?bmeh'l als m Offensichtlich sind unzulissige Bauteile verwendet worden
A NeER. SN, (z.B. zu diinne Bretter, zu schmale Klétze).

Abbildung 11: Tauschkriterien fur Euro-Paletten
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m Die Verschmutzung ist so stark, dafs die Ladegiiter verunreinigt werden.

Qualitatsgepriift =
Grenzenlos sicher

Giitepemeinschalt Paletten e.V.
Hermelinweg 14

D- 48157 Munster

Tel. 0251/1 62 01 71

Fax 0251/1 620176

e-mail. GPAL DE@1-online de
Www.apal de

Ein Brett fehlt.

Mehr als zwei Boden- oder
Deckrandbretter sind so
abgesplittert, daR mehr als
ein Nagel- oder Schrauben-
schaft sichtbar ist.

@Paletten

—
=
=
= |
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Anhang VIl
9.3 Checkliste zur Transporttberprifung
TRANSPORTUBERPRUFUNG :
WE HYGIENE /| PEST CONTROL
Datum WE.Nrn.:
KennzeichenTransporter KennzeichenAnhanger|
Spediteur Lieferant
Warenbezeichnung Materialnummern
Prifer Herlunftsland
Liefergebinde:
O Metallfas=zer O Juttesdcke O Earton
O Plastikfasszer O Papiersacke O Paletten
O Kanister O Plastiksacke O Tankzug
Checkliste:

» Verschmutzung: in Ordnung f leicht verschmutrt § stark verschmutrt § Hicht in Ordoung
Zustand Aufien O O O O
Frachtraum (Plane| O O O O
Boden O O O O
Verpaclkung O O O O

» Geruch: ja leicht [] nein []
Fremdgeruch im Frachtraum O O O
Fremdgeruch an Ware O O O
Beschreibung

¢« Ungeziefer: ja nein [

Art
i0. eher i.0 eher n.i 0. nid.

» Gesamterscheinung: O O O O
Beschreibung
Foto: jaO nein CJ Abgelegt unter

QFM 10WT002 Anderungsstand : 01 Datum - 04 0604

Abbildung 12: Checkliste fur Transportiiberprifung seitens Spitz
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Anhang

Vi

9.4 Detailbeschreibung der Leistungstarife

Nr. | Fehlergruppe Qualitatsmangel Erfassung Detailbeschreibung € - Betrag
1) Liefer- Lieferschein fehlt je Anlieferung Bei der Warenanlieferung fehlt der Lieferschein. € 50,-
dokumente
Liefer- fehlende/falsche Auf dem Lieferschein fehlen benétigte Informationen oder
2) Information/en auf je Anlieferung sind falsch angefuhrt, wie z.B. Stick je Palette, Ursprungs- €5,-
dokumente ! .
Lieferpapieren land, etc.
Liefer- . . . Ein oder mehrere Begleitdokumente zur Warenanlieferung
3) dokumente Begleitdokument fehlt je Anlieferung fehlen, wie z.B. Reinigungszertifikat, Analysenzertifikat, etc. €40
Logistik Stammdaten Bei einem elektronischen Datenaustausch stimmen die
4.) | Stammdaten g falsch je Transporteinheit Stammdaten im System nicht mit den physischen Daten des €3,40
Artikels Uberein.
Dimensionsfehler der Palette (rechts, links, hinten, vorne), dh
. . . Lo die Ware oder die Verpackung bilden auf einer oder mehre-
5) Palettenform Dimensionsfehler je Transporteinheit ren Seiten einen Uberhang, welcher aber die Toleranzgrenze €3,40
fur die Palettenbreite und/oder Palettenlange hinaus geht.
Defekte Palette . N Die Palette ist im Bereich der Bodenbretter defekt oder der
6.) Palettenform ersetzen Je Transporteinheit Gabelfreiraum entspricht nicht der Mindestanforderung. €340
Variante 1: Die Artikel sind auf der Palette hdher gestapelt,
Transporteinheit . N als dies mit dem Einkauf von Spitz vereinbart wurde.
7) Palettenform umstapeln je Transporteinheit Variante 2: Die Transporteinheit weist so starke Dimensions- €13,60
fehler auf, dass sie umgestapelt werden muss.
8.) Palettentyp falscher Palettentyp je Transporteinheit Die Ware wird ohne Rcksprache m't.Sp'tZ auf_emem ande- €3,40
ren als dem vereinbarten Transportmittel angeliefert.

Version 1.2

Bearbeiter: Kondert Christian

Attnang-Puchheim
Ausgabedatum: 17.06.2019

Freigeber: Heimbuchner Ginter

Version: 21
Seite 38 von 42



Anhang IX
Die angelieferte Palette ist dermafen verunreinigt, dass sie
von Spitz im weiteren Prozessablauf nicht verwendet werden
9) Palette verunreinigte Palette je Transporteinheit kann. Der Lieferant kann die Ware von dieser Palette auf €3,40
eine andere, saubere Palette umschlichten, oder es wird kein
Palettentausch durchgefuhrt.
. Der Anfang oder das Ende der Folie wurde um den Paletten-
Paletten- Folie um Palettenklotz . L .
10.) . . je Transporteinheit klotz gewickelt und verknotet und muss durch manuellen €1,40
sicherung gewickelt
Aufwand entfernt werden.
Ungenugend straffe Folien verlieren ihre Stutz-/Halte-
11) Paletten- Folienschwénze ie Transporteinheit Funktion. Daraus kdnnen Folienschwéanze entstehen, sei es €140
' sicherung J P vom Folienanfang oder vom Folienende, welche nicht sauber ’
verklebt oder gesichert sind.
12.) Trar)sport- Etikett fehlt je Transporteinheit Auf der Transporteinheit ist kein Etikett zur Identifikation an- €6.,80
etikett gebracht.
Fur die Platzierung des SSCC gibt es Normen von GS1,
Transport- . : . S welche einzuhalten sind. Ist das Transportetikett unter der
13) etikett Etikett unter Folie je Transporteinheit Folie angebraucht, kann es sein, dass der Barcode beim €1,40
Scanvorgang nicht gelesen werden kann.
Transport- Etikett falsch positio- . Lo Das Transportetikett mit SSCC-Barcode ist nicht den
14.) etikett niert Je Transporteinheit Vorgaben gemal angebracht (falsche Hohe, falsche Seite). €1,40
Transport- Etikett nur auf einer Zur schnellen und einfachen Identifikation der Palette muss
15) 'SP ) je Transporteinheit das Transportetikett auf mindestens einer Langs- und einer € 3,40
etikett Seite angebracht ! .
Schmalseite angebracht sein.
16.) Transport- fehlende Daten auf ‘e Transporteinheit Fir die Identifikation der Ware fehlen notwendige Daten auf €340
' etikett Etikett J P dem Transportetikett (Barcode oder Klartext). '
Transport- Etikett vertauscht / Ein falsches Transportetikett bzw. ein falscher SSCC-
17.) 1SP je Transporteinheit Barcode befindet sich auf der Palette, die Daten (Ware auf € 3,40
etikett falsch (Datenfehler) : C ;
Palette, etc.) stimmen nicht tGiberein.
Der SSCC-Barcode oder ein anderer Barcode ist aufgrund
18.) Strichcode Barcode nicht lesbar je Transporteinheit starker Verschmutzung, mechanischer Beschadigung oder € 3,40
schlechter Druckqualitat nicht lesbar.
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Anhang X

Die Qualitat des Strichcodes entspricht nicht der geforderten
je Transporteinheit Minimalanforderung von 1,5. (Um dies zu vermeiden ist zu €3,40
empfehlen die Qualitét vorab bei GS1 testen zu lassen.)

Barcodequalitat <1,5

19.) | Stichcode | - h1SONEC 15416

Die angegebenen Anforderungen fur die Abmessungen der
je Transporteinheit Strichcodes wurden nicht eingehalten. Die Lesbarkeit ist €3,40
dadurch beeintréchtigt.

Fehlerhafte

20.) Strichcode Abmessungen

Verwendung der Es werden nicht die korrekten Als bzw. eine korrekte Verket-

21) Strichcode falschen Appllcatlon je Transporteinheit tung der Als verwendet, € 3,40
Identifier
Schlussgl— Schliissel wird von Der von S. Spitz zur Verfu_gung gestellte Schlus_sel far qpe
ersatz far ; n . . elektrischen Hubwagen wird von den Fahrern nicht zurick-
22) . Fahrer nicht zurick je Anlieferung . . L - ) €40,-
elektrischen gegeben. Ein Unkostenbeitrag fur einen neuen Schlissel ist
gegeben .
Hubwagen Zu entrichten.
Tabelle 5: Detailbeschreibung der Leistungstarife
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Anhang Xl

Nachfolgend befinden sich passend zur obigen Nummerierung exemplarisch Fotos von ausgewéhlten Qualitatsmangeln.

Abbildung 15: Nr. 9 - Falscher Palettentyp
Abbildung 16: Nr. 10 - Folie um Palettenklotz gewickelt
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Anhang

Xl

Abbildung 17: Nr. 11 — Folienschwéanze

Verschmutzung Fehistellen

Farbflecken

Abbildung 19: Nr. 18 - Barcode nicht lesbar

Version 1.2 .
Version: 21

Bearbeiter: Kondert Christian Seite 42 von 42

L. T
VﬁsuWNKELBLAUSHTZ () :
- W

IR

Attnang-Puchheim

Ausgabedatum: 17.06.2019

Freigeber: Heimbuchner Glinter



	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	1 Wareneingang
	1.1 Anlieferort
	1.2 Anlieferzeiten
	1.3 Sortiment
	1.4 Transportmittel
	1.5 Entladung der Ware

	2  Lieferinformation und Begleitdokumente
	2.1 Stammdaten
	2.2 Begleitdokumente und deren Übermittlung
	2.2.1 BIO-Produkte
	2.2.2 Lieferschein/Lieferpapiere
	2.2.3 Reinigungszertifikat
	2.2.4 Wiegeschein
	2.2.5 Analysenzertifikat bei Rohstoffen
	2.2.6 Elektronisches Verwaltungsdokument (eVD)
	2.2.7 Lieferantenerklärung für Waren mit Präferenzursprungseigenschaft

	2.3 Erstlieferungen von Materialien
	2.4 Elektronischer Datenaustausch – EDI

	3  Kennzeichnung der Ware
	3.1 Kennzeichnung von Verpackungsmaterial
	3.2 Kennzeichnung von Rohstoffen
	3.3 Beschaffenheit der Ware
	3.4 Temperaturanforderungen
	3.4.1 Einhaltung der Transporttemperatur
	3.4.2 Nachweis der Transporttemperatur

	3.5 Rückverfolgbarkeit
	3.6 Restlaufzeit
	3.7 Allgemeine Hygiene und Sauberkeit
	3.8 Schädlinge und Schädlingsbekämpfung

	4  Ladehilfsmittel
	4.1 Mögliche Ladehilfsmittel zur Warenanlieferung
	4.2  Palettenqualität
	4.3 Anforderungen an das Transportgut
	4.3.1 Gewicht
	4.3.2 Höhe
	4.3.3 Erlaubter Überstand
	4.3.4 Transportsicherung


	5  Kennzeichnung von Transporteinheiten
	5.1 Inhalte und Layout des Transportetiketts
	5.2  Platzierung des Transportetiketts

	6  Tauschgebindeabwicklung
	6.1 Tauschverfahren von Mehrwegtransportgebinden
	6.2 Palettenqualität für den Tausch
	6.3 Mietsystem – CHEP Paletten

	7  Ablehnung der Ware und Reklamation
	7.1 Warenablehnungsgründe
	7.2 Abwicklung von Reklamationen

	8  Leistungstarife
	8.1 Qualitätsmängel bei der Anlieferung
	8.1.1 Lieferdokumente und Stammdaten
	8.1.2 Ladehilfsmittel/Palette
	8.1.3  Transportetikett bzw. Strichcode

	8.2 Auswertung und Verrechnung

	9 Anhang
	9.1 ECR-Empfehlung für Lieferschein
	9.2 Tauschkriterien im Europäischen Paletten-Pool für Euro-Paletten
	9.3 Checkliste zur Transportüberprüfung
	9.4 Detailbeschreibung der Leistungstarife


